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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des SEM betreffend Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach
Art. 41 BüG unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 51 BüG
i.V.m. Art. 31 ff. VGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Gesetz
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert. Auf die frist- und
formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 48 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der
Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend
gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).

E. 3.1
Gemäss Art. 27 Abs. 1 BüG kann eine ausländische Person nach der Eheschliessung mit
einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie
insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei
Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Schweizer Bürger lebt. Art. 26 Abs. 1 BüG setzt
ferner voraus, dass die ausländische Person integriert ist (Bst. a), die schweizerische
Rechtsordnung beachtet (Bst. b) und die Sicherheit nicht gefährdet (Bst. c). Die erleichterte
Einbürgerung soll die Einheit des Bürgerrechts der Ehegatten im Hinblick auf ihre
gemeinsame Zukunft fördern. Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft verlangt das
Vorliegen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft, die getragen ist vom beidseitigen Willen
der Ehepartner, ihre Ehe auch künftig aufrecht zu erhalten. Sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheides muss eine



tatsächliche Gemeinschaft bestehen, die Gewähr für die Stabilität der Ehe bietet. Zweifel
am Willen der Ehegatten, die eheliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, sind z.B.
angebracht, wenn bereits kurze Zeit nach der Einbürgerung die Trennung erfolgt (vgl. zum
Ganzen BGE 140 II 65 E. 2.1 sowie BGE 135 II 161 E. 2 je m.H.).

E. 3.2
Nach Art. 41 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom Bundesamt mit Zustimmung der
Behörde des Heimatkantons nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder
Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der
Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt
voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden
Verhalten erwirkt worden ist. Arglist ist nicht erforderlich. Es genügt, dass der
Gesuchsteller bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen
Glauben lässt. Über eine nachträgliche Änderung in seinen Verhältnissen, von der er weiss
oder wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht, muss er die Behörden
unaufgefordert informieren (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV u. Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Die
Behörde darf sich darauf verlassen, dass einmal erteilte Auskünfte bei passivem Verhalten
des Gesuchstellers nach wie vor zutreffen (vgl. BGE 140 II 165 E. 2.2; 132 II 113 E. 3.1 f.
je m.H.).

E. 3.3
Gemäss Art. 12 VwVG obliegt es der Behörde, den Sachverhalt von Amtes wegen
abzuklären (Untersuchungsgrundsatz). Sie hat zu untersuchen, ob der betroffenen Person
die Täuschung über eine Einbürgerungsvoraussetzung vorgeworfen werden kann, wozu
insb. die Existenz eines beidseitig intakten und gelebten Ehewillens gehört. Da die
Nichtigerklärung in die Rechte der betroffenen Person eingreift, liegt die Beweislast bei der
Behörde. Allerdings geht es in der Regel um innere, dem Kern der Privatsphäre zugehörige
Sachverhalte, die der Behörde nicht bekannt und einem Beweis naturgemäss kaum
zugänglich sind. Sie können regelmässig nur indirekt durch Indizien erschlossen werden.
Die Behörde kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis)
auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen. Dabei handelt es sich um
Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die aufgrund der Lebenserfahrung gezogen werden. Die
betroffene Person ist verpflichtet, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken (vgl. BGE
135 II 161 E. 3 m.H.).

E. 3.4
Die natürliche Vermutung gehört zur freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 19 VwVG i.V.m.
Art. 40 BZP [SR 273]). Sie stellt eine Beweislasterleichterung dar, indem eine bereits
vorhandene, aber nicht mit letzter Schlüssigkeit mögliche Beweisführung unterstützt wird.
Eine Umkehr der Beweislast hat sie nicht zur Folge. Wenn bestimmte Tatsachen - z.B. die
Chronologie der Ereignisse - die Vermutung begründen, dass die Einbürgerung erschlichen
wurde, muss die betroffene Person nicht den Beweis für das Gegenteil erbringen. Es genügt,
wenn sie einen Grund anführt, der es hinreichend möglich erscheinen lässt, dass sie die
Behörde nicht getäuscht hat. Bei diesem Grund kann es sich um ein ausserordentliches
Ereignis handeln, das zum raschen Scheitern einer vormals intakten Ehe führte, oder die
betroffene Person kann plausibel darlegen, weshalb sie die Schwere der ehelichen Probleme
nicht erkannte und den wirklichen Willen hatte, mit dem Schweizer Ehepartner auch
weiterhin in einer stabilen ehelichen Gemeinschaft zu leben (vgl. BGE 135 II 161 E. 3



m.H.; Urteil des BVGer C-333/2012 vom 21. August 2014 E. 4.2).

E. 3.5
Nicht ausgeschlossen ist sodann, aus früheren oder auch späteren Ereignissen und
Umständen Rückschlüsse zu ziehen. So kann namentlich eine nachträgliche Entwicklung
Folgerungen auf die Ernsthaftigkeit einer Beziehung erlauben. Die Grundlage für die
Vermutung, dass keine echte massgebliche Beziehung besteht, lässt sich durch solche
Anhaltspunkte stärken oder auch widerlegen, kann sich also zu Gunsten oder zu Lasten der
betroffenen Person auswirken (vgl. Urteil des BGer 1C_179/2014 vom 2. September 2014
E. 2.5 m.H.).

E. 4
In der vorliegenden Streitsache sind die formellen Voraussetzungen der Nichtigerklärung
einer erleichterten Einbürgerung erfüllt: Die von Art. 41 Abs. 1 BüG geforderte
Zustimmung des Heimatkantons liegt vor, und die Fristen des Art. 41 Abs. 1bis BüG -
welche im Beschwerdeverfahren still stehen - wurden gewahrt.

E. 5
Wenn sich Ehegatten bereits kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung trennen, wird
in steter Praxis die sich auf einen anerkannten Satz der allgemeinen Lebenserfahrung
stützende Vermutung aufgestellt, dass schon im Zeitpunkt der Einbürgerung keine
zukunftsgerichtete, stabile eheliche Gemeinschaft mehr bestand (vgl. BGE 135 II 161 E. 2
f. m.H.). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass sich die Ehegatten nur viereinhalb
Monate nach der erleichterten Einbürgerung definitiv trennten (vgl. Sachverhalt Bst. D).
Praxisgemäss ist bereits dieser zeitliche Ablauf der Ereignisse ohne weiteres dazu geeignet,
die Vermutung zu begründen, dass die Ehe der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der
gemeinsamen Erklärung der Ehegatten sowie der erleichterten Einbürgerung tatsächlich
nicht intakt war und die Beschwerdeführerin gegenüber den Behörden bewusst
wahrheitswidrige Angaben über den Zustand der Ehe machte (vgl. etwa Urteil des BVGer
F-3304/2016 vom 2. August 2017 E. 10.1 m.H.). Es obliegt daher der Beschwerdeführerin,
einen plausiblen alternativen Geschehensablauf im Sinne der vorstehenden Erwägungen
aufzuzeigen.

E. 6
Nach Darstellung der Beschwerdeführerin im ursprünglichen Verfahren, das seinen
vorläufigen Abschluss mit dem vom Bundesgericht kassierten Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2014 fand (nachfolgend:
Beschwerdeverfahren C-4875/2011), war ihre Ehe zum Zeitpunkt der gemeinsamen
Erklärung zu deren Zustand und der erleichterten Einbürgerung intakt. Im Einzelnen
äusserte sie sich wie folgt:

E. 6.1
Im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens C-4875/2011
räumte die Beschwerdeführerin ein, dass es in ihrer Ehe mit ihrem Ex-Ehemann bereits vor
der erleichterten Einbürgerung Probleme im Zusammenhang mit dem im August 2003
erfolgten Nachzug ihrer damals 15-jährigen Tochter aus erster Ehe gegeben hatte.
Integrationsschwierigkeiten sowie charakterliche Unvereinbarkeiten zwischen Tochter und
Ehemann hätten zunehmend zu Konflikten zwischen den beiden geführt. In dieser Situation
habe sie im Jahr 2004 sogar erwogen, die Tochter nach China zurückzuschicken. Ihr



Ex-Ehemann habe sich jedoch gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. Um die familiäre
Situation zu entspannen, habe sie zusammen mit ihrem Ex-Ehemann gemeinsam
beschlossen, die Tochter extern unterzubringen, was per September 2005 umgesetzt worden
sei. In der Folge habe sich die eheliche Situation zwischen ihr und ihrem Ex-Ehemann
völlig entspannt. In dieser Zeit sei das Einbürgerungsgesuch gestellt worden und hätten die
Ehegatten die gemeinsame Erklärung zum Zustand ihrer Beziehung wahrheitsgemäss
abgegeben. Eine erneute Verschlechterung der ehelichen Beziehungen sei frühestens im
März 2007 eingetreten.

E. 6.2
Ein weiteres Motiv ehelicher Konflikte entstand nach Darstellung der Beschwerdeführerin
im Jahr 2004, als der Ex-Ehemann eine Kapitalrückzahlung von rund Fr. 25'000.- aus einer
Lebensversicherung erhalten habe. Obwohl die Familie knapp bei Kasse gewesen sei, weil
sie, die Beschwerdeführerin, kein wesentliches Erwerbseinkommen zum Haushalt habe
betragen können, habe sich der Ex-Ehemann eine kostspielige Reise nach Russland
geleistet. In dieser Zeit sei es zu Streitigkeiten wegen den Finanzen gekommen. Sie habe
jedoch alles unternommen, um durch eigene Erwerbstätigkeit namentlich hinsichtlich der
Tochter eigene Mittel zum Lebensunterhalt beisteuern zu können. Sie habe jedoch auswärts
in einem anderen Landesteil gearbeitet (Berner Oberland bzw. Graubünden), was dazu
geführt habe, dass sich die Spannungen zwischen Ex-Ehemann und Tochter verschärft
hätten. Auch diese finanziell motivierten ehelichen Probleme seien mit dem Auszug der
Tochter im September 2005 wie "weggeblasen" gewesen.

E. 6.3
Im Verlauf des Frühlings 2007, so die Darstellung der Beschwerdeführerin, sei die Tochter
wieder regelmässig in der ehelichen Wohnung erschienen. Um daraus resultierende
Konflikte mit dem Ex-Ehemann zu vermeiden, habe sie der Tochter spontane Besuche
verboten. Sie habe verlangt, dass die Tochter ihre Besuche voranmelde und nur
vorbeikomme, wenn sie, die Beschwerdeführerin, allein zu Hause sei. An diese Vorgaben
habe sich die Tochter leider nicht gehalten. Sie sei im Gegenteil insbesondere dann
gekommen, wenn der Ex-Ehemann allein zu Hause gewesen sei. Zudem habe sie sich dem
Ex-Ehemann gegenüber teilweise provokativ verhalten. Folge dieses Verhaltens seien
heftige Streitigkeiten in dichter Folge zwischen den Ehegatten gewesen. Als der
Ex-Ehemann im März 2007 die Tochter einmal allein in der Wohnung angetroffen habe, sei
er zornig geworden, habe in einem Hotel in Bern übernachtet und mit seinem Auszug
gedroht. Er habe ein absolutes Hausverbot für die Tochter verlangt und gar ein
Kontaktverbot zur Mutter. Im April 2007 habe er von ihr, der Beschwerdeführerin, verlangt,
dass sie von der Tochter den Hausschlüssel zurückverlange und die Tochter nach China
zurückschicke.

E. 6.4
Die Forderungen des Ex-Ehemannes hätten sie, die Beschwerdeführerin, in einen massiven
Loyalitätskonflikt gestürzt. Sie habe sich der geforderten Rückkehr ihrer Tochter nach
China mit der Begründung widersetzt, dass sie zwar diesen Vorschlag im Jahr 2004 selbst
gemacht habe, er dies jedoch nicht gewollt habe, und die Tochter in der Zwischenzeit
soweit integriert sei, namentlich mit Erfolg ihre Ausbildung absolviere, dass ihr eine
Rückkehr nach China nicht zugemutet werden könne. Weil sie mit dem Konflikt nicht zu
Rande gekommen sei, habe sie die eheliche Wohnung im Mai 2007 verlassen und in



derselben Einrichtung, in der ihre Tochter gelebt habe, ein Zimmer bezogen. So habe sie
erreichen können, dass die Tochter den Ex-Ehemann nicht mehr aufgesucht habe. Da der
Ex-Ehemann auch im Verlauf des Sommers 2007 auf seinem Standpunkt beharrt habe, habe
sie im August 2007 ein Eheschutzgesuch eingereicht, vor allem weil sie ihren eigenen
Unterhalt nicht allein habe finanzieren können.

E. 6.5
In der Beschwerdeschrift (Rek1-act. 1) setzte die Beschwerdeführerin das Verhalten ihres
Ex-Ehemannes in ursächlichen Zusammenhang mit einer erstmals erwähnten bipolaren
affektiven Störung, an welcher der Ex-Ehemann seit dem Jahr 1997 leide und derentwegen
er in fachärztlicher Behandlung bei Dr. med. K._______, Facharzt FMH für Psychiatrie und
Psychotherapie, stehe. Der Ex-Ehemann nehme an Gesprächstherapien teil, die je nach
Bedarf alle paar Monate oder öfters stattfänden, und nehme regelmässig Lithium ein. Von
der Erkrankung habe sie, die Beschwerdeführerin, bereits vor dem Eheschluss gewusst, und
sie habe damit lange Zeit gut umgehen können. Die bipolare Störung führe jedoch trotz
Behandlung zu emotionalen Ausbrüchen und depressiven Rückfällen, die meist nicht von
langer Dauer seien und sich gewöhnlich in sehr langen Abständen ereigneten. Während den
langen beschwerdefreien Phasen sei der Ex-Ehemann ein sehr angenehmer, liebenswerter
und offener Mensch. Ausraster und depressive Rückfälle träten jedoch immer wieder auf,
wenn der Ex-Ehemann emotionalem Stress ausgesetzt sei, beispielsweise wegen
finanziellen Differenzen, beruflicher Überforderung und Ähnlichem. Manchmal habe er
auch das Lithium nicht regelmässig eingenommen. Die Ereignisse im März 2007 seien auf
einen solchen krankheitsbedingten Ausraster des Ex-Ehemannes zurückzuführen.

E. 6.6
Zum Beweis für ihr Vorbringen reichte die Beschwerdeführerin einen ärztlichen
Kurzbericht Dr. K._______s vom 2. September 2011 (Beilage 5 zur Beschwerdeschrift) zu
den Akten. Aus diesem gehe nicht nur hervor, dass der Ex-Ehemann an einer bipolaren
affektiven Störung leide und seit dem Jahr 1997 in Behandlung bei Dr. K._______ stehe,
sondern auch, dass Dr. K._______ den von der Beschwerdeführerin dargestellten
Sachverhalt als glaubhaft erachte, ferner dass Dr. K._______ in einem Gespräch mit der
Beschwerdeführerin vom 6. Juli 2007, das er auf Wunsch der Ehepartner geführt habe, nicht
den Eindruck gewonnen habe, dass sie, die Beschwerdeführerin, unlautere Absichten
verfolge, namentlich nur die schweizerische Staatsbürgerschaft angestrebt habe. Aus der
Tatsache, dass das Gespräch an diesem Datum stattgefunden habe, werde im Übrigen
ersichtlich, dass sie anfangs Mai 2007 keineswegs mit der Absicht ausgezogen sei, die
Scheidung einzuleiten. Vielmehr erscheine als glaubhaft, dass sie, wie schon im September
2005, eine praktische Lösung gesucht habe, um den Konflikt zwischen Ex-Ehemann und
Tochter zu vermeiden und die Ehe zu retten. In der Folge habe sie sich aus finanziellen
Gründen gezwungen gesehen, ein Eheschutzverfahren einzuleiten, das erst viel später in
einer Scheidung geendet habe.

E. 6.7
Nach Darstellung in der Replik (Rek1-act. 21) kam es im Frühling 2007 zu neuen
Streitigkeiten wegen der Finanzen. Sie, die Beschwerdeführerin, habe anfangs 2007 eine
neue Anstellung bei einer gemeinnützigen Organisation in Bern gefunden. Mit dem Antritt
der Stelle habe sie auch einen finanziellen Beitrag an ihren eigenen Unterhalt und an den
gemeinsamen Haushalt leisten können, worüber der Ehemann sehr erfreut gewesen sei. In



der Folge habe die Arbeitgeberin bereits im Mai 2007 angekündigt, dass ihr
Beschäftigungsgrad auf Grund der finanziellen Möglichkeiten des Trägervereins von 80 %
auf 60 % reduziert werde und das Arbeitsverhältnis per Ende Juli 2007 aufgelöst werden
müsse. Aus dem beigelegten Arbeitszeugnis, datiert vom 8. Juni 2007 (Beilage 2 zur
Replik), sei ersichtlich, dass die Mitteilung über die Reduktion und Auflösung des
Arbeitsverhältnisses bereits im Mai erfolgt sei. Als sie ihren Ex-Ehemann darüber im Mai
2007 orientiert habe, sei es tatsächlich zu heftigen Diskussionen gekommen. Der
Ex-Ehemann habe sie in unberechtigter Weise verdächtigt, für den Verlust des
Arbeitsplatzes selbst verantwortlich zu sein, und ihr panikartig die finanzielle Unterstützung
verweigert. Die Überreaktion des Ehemannes in dieser Periode sei klar von seiner bipolaren
Störung beeinflusst worden. Auf ihre Zusicherung, dass sie nach einer neuen Stelle suchen
werde, habe er nicht mehr eingehen können. Das Inaussichtstellen der Kündigung habe die
Befürchtung des Ex-Ehemannes erneuert, wieder allein für Ehefrau und Tochter
aufkommen zu müssen. Dieser Umstand sei mitbestimmend gewesen für die im Mai 2007
aufgetretene Ehekrise.

E. 7
Mit seinem Schreiben vom 15. Mai 2007 richtete der Ex-Ehemann der Beschwerdeführerin
das Augenmerk der Vorinstanz erstmals auf ein mögliches Erschleichen der erleichterten
Einbürgerung. Seinen Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren und im
Beschwerdeverfahren C-4875/2011 lässt sich der folgende Sachverhalt entnehmen:

E. 7.1
Der Ex-Ehemann der Beschwerdeführerin, der damals bei der Vorinstanz in der Sektion
O._______ (Direktionsbereich Asylverfahren) als Desk-Assistent angestellt war, teilte der
Sektion Einbürgerungen (Direktionsbereich Bürgerrecht, Integration und Bundesbeiträge)
in einem Schreiben vom 15. Mai 2007 mit, dass die Beschwerdeführerin die Trennung
wünsche und dass er zur Überzeugung gelangt sei, sie sei die Ehe mit ihm nur eigegangen,
um für sich und ihre Tochter die Einbürgerung zu erwirken (SEM act. 5). In der Folge
gelangte er am 10. September 2007 und 1. Oktober 2008 an die zuständige Sektion
innerhalb der Vorinstanz, verlangte unverzügliche Auskunft über den Stand des Verfahrens
auf Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung der Beschwerdeführerin, beklagte sich
über die ihm vom Eheschutzrichter auferlegte Unterhaltspflicht und fragte rhetorisch, ob er
annehmen müsse, dass keine Chance bestehe, den Nachweis des Erschleichens des
Bürgerrechts zu erbringen. Ausser dieser Möglichkeit stünden ihm nämlich keine
Alternativen zur Verfügung, um wenigstens einen kleinen Tropfen Gerechtigkeit in seinen
Schierlingsbecher zu bekommen (SEM act. 6, 7). Den Eheschutzakten kann ferner
entnommen werden, dass der Ex-Ehemann am 7. November 2008 den Eheschutzrichter
anschrieb und ihm vorhielt, er unterstütze mit seinem Urteilsspruch vom 8. Februar 2008
die Ziele der Beschwerdeführerin, die nur wenige Monate nach der Einbürgerung die
Gelegenheit wahrgenommen habe, sich von ihm zu trennen (SEM act. 29).

E. 7.2
In der Folge kam es offensichtlich zu einem Stimmungsumschwung beim Ex-Ehemann,
und er verlor das Interesse an dem von ihm selbst initiierten Verfahren auf Nichtigerklärung
der erleichterten Einbürgerung. Mit Email vom 6. Januar 2010 nämlich ersuchte die
Vorinstanz den Ex-Ehemann um diverse Angaben und Unterlagen zum damaligen Stand
der ehelichen Situation (SEM act. 8). Der Ex-Ehemann reagierte nicht. Daher liess ihm die



Vorinstanz am 5. Februar 2010 eine Erinnerungs-Email zukommen (SEM act. 9). Auch
diese Email liess der Ex-Ehemann unbeantwortet. Mit schriftlicher Erklärung vom 21. März
2010, die als Beilage 5 der Stellungnahme des damaligen Rechtsvertreters vom 30. April
2010 Eingang in die Akten fand (SEM act. 17), widerrief der Ex-Ehemann ausdrücklich
seine früheren Vorhaltungen. Sein Schreiben vom 15. Mai 2007, so der Ex-Ehemann
erklärend, habe er im Affekt aus Enttäuschung und Wut über die Trennung verfasst. Er
möchte daher ausdrücklich festhalten, dass es sich bei seiner Ehe mit der
Beschwerdeführerin nicht um eine Scheinehe gehandelt habe.

E. 7.3
Dementsprechend ausweichend äusserte sich der Ex-Ehemann in der Einvernahme vom 27.
Januar 2011 (SEM act. 32) und berief sich auf Erinnerungslücken. Zwar gab er zu
Protokoll, dass es wegen der Anwesenheit der Stieftochter nach dem von ihm nicht
gewollten Nachzug im Sommer 2003 und der bloss zeitweisen Erwerbstätigkeit der
Beschwerdeführerin zu finanziellen Problemen in der Ehe gekommen sei (Ziff. 7, 8). Von
wann bis wann dies gewesen sei, wisse er nicht mehr (Ziff. 12). Er wisse auch nicht, warum
die Stieftochter in die eheliche Wohnung zurückgekehrt sei (Ziff. 31). Zum Zeitpunkt der
Erklärung zur ehelichen Gemeinschaft habe es "noch" keine Probleme "in der Hinsicht auf
eine Trennung" gegeben (Ziff. 21). Die Einbürgerung habe an der ehelichen Situation nichts
geändert (Ziff. 15). Er und seine Ehefrau hätten eine "normale" Ehe geführt, wie sie die
meisten Ehepaare führten (Ziff. 23). Auch zwischen der Einbürgerung am 11. Dezember
2006 und der Trennung im Mai 2007 hätten sie eine ganz "normale" Ehe geführt "ohne
grosse Vorkommnisse" (Ziff. 24). "Aus seiner Sicht" habe sich in dieser Zeit nichts
zugetragen, was die Ehe so stark in Frage gestellt hätte, dass die Trennung bzw. Scheidung
unabwendbar geworden wäre (Ziff. 25). Von einer Scheidung oder Trennung sei nie die
Rede gewesen (Ziff. 9).

E. 7.4
In seiner schriftlichen Erklärung vom 23. Februar 2012 (Beilage 4 zur Replik vom 21. März
2012, Rek1-act. 21) schliesslich bekräftigte der Ex-Ehemann implizit, dass die Ehe
entgegen seinem ursprünglich geäusserten Verdacht seitens seiner Ehefrau nicht nur zum
Schein eingegangen worden sei. Die eheliche Beziehung sei in den ersten Jahren nach der
Eheschliessung im Jahr 2002 gut gewesen und die Beschwerdeführerin habe sich mit seinen
beiden Kindern aus erster Ehe, E.D._______ und F.D._______, gut verstanden. So hätten
sie und seine Tochter im Jahr 2002 gemeinsam eine Reise nach Deutschland unternommen.
Seine beiden Kinder hätten nicht bei ihnen gewohnt, denn sie seien damals 19 und 22 Jahre
alt gewesen, aber sie seien an Festtagen und persönlichen Anlässen oft zu Besuch
gekommen. Als die Beschwerdeführerin Anfang 2005 eine Stelle im Hotelgewerbe im
Kanton Graubünden angenommen habe und er alleine mir ihrer Tochter zusammen
gewesen sei, seien Schwierigkeiten im Zusammenleben mit der Tochter aufgetaucht. Um
diese Probleme zu lösen, habe die Beschwerdeführerin im September 2005 ein externes
Zimmer für sie gemietet. Aber Anfang 2007 habe die Tochter öfters die eheliche Wohnung
aufgesucht, um ihre Mutter zu sehen. Ihn hätten diese langen Besuche geärgert, wenn er
nach Hause gekommen sei.

E. 8
Aus den von der Vorinstanz und dem Bundesverwaltungsgericht beigezogenen Akten des
Eheschutz- und Scheidungsverfahrens ergibt sich das folgende Bild:



E. 8.1
In ihrem Gesuch um Erlass von Eheschutzmassnahmen vom 9. August 2007 machte die
Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin geltend, dass zwischen den Parteien seit rund
einem Jahr Probleme bestünden. Zu den Gründen äusserte sie sich nicht. Der
Rechtsvertreter des Ex-Ehemannes brachte in seiner Stellungnahme vom 10. Oktober 2007
vor, die Probleme hätten bereits bei der Ankunft der Stieftochter im Jahr 2003 begonnen
und sich verstärkt, nachdem die Beschwerdeführerin Ende 2006 eingebürgert worden sei.
Trotzdem sei der Ex-Ehemann vom Auszug der Beschwerdeführerin aus der gemeinsamen
Wohnung überrascht worden. Es wurde geltend gemacht, dass sich die Beschwerdeführerin
um die finanziellen Angelegenheiten der Familie gekümmert habe, und ihr wurde
vorgeworfen, sie habe grössere eigene Vermögenswerte verheimlicht und sich nur
ungenügend um eine Arbeitsstelle bemüht. In der Sitzung vor dem Gerichtspräsidenten vom
12. Oktober 2007 bekräftigte der Ex-Ehemann seine früheren Vorbringen und machte neu
geltend, er sei nie damit einverstanden gewesen, dass seine Stieftochter auf Dauer in die
Schweiz komme und hier eine Schule besuche. Sein Einverständnis habe lediglich einem
Besuchsaufenthalt gegolten.

E. 8.2
Auch in seiner Scheidungsklage vom 15. Februar 2010 machte der damalige
Rechtsvertreter des Ex-Ehemannes geltend, die ehelichen Probleme hätten bereits mit der
Ankunft der Stieftochter in der Schweiz im Jahre 2003 angefangen und sich verstärkt,
nachdem die Beschwerdeführerin das Schweizer Bürgerrecht erhalten habe. Der
Ex-Ehemann sei mit einem Besuch der Stieftochter einverstanden gewesen, jedoch nicht
damit, dass sie bei ihnen wohne und in der Schweiz eine Schule besuche. Insbesondere sei
er nicht bereit gewesen, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, zumal diese volljährig
gewesen sei und selbst für sich hätte sorgen können. Deshalb sei es auch des Öfteren zu
Auseinandersetzungen gekommen. Denn die Beschwerdeführerin, welcher der
Ex-Ehemann die Verwaltung der Finanzen überlassen habe, habe sein Einkommen nicht für
die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft verwendet, sondern ohne sein Einverständnis
für den Lebensunterhalt ihrer Tochter und deren persönliche Bedürfnisse. Zu diesem Zweck
habe sie in ungetreuer Weise nicht autorisierte Bezüge vom Lohnkonto des Ex-Ehemannes
in der Höhe von rund 35'000 Franken getätigt. Ferner wurde der Beschwerdeführerin
vorgeworfen, dass sie sich nicht ausreichend um eine Arbeitsstelle bemüht habe, weshalb
der gemeinsame Unterhalt vorwiegend aus dem Einkommen des Ex-Ehemannes finanziert
worden sei, und dass sie ihm ihr eigenes Vermögen verschwiegen habe.

E. 8.3
Gemäss Klageantwort der Beschwerdeführerin vom 27. Mai 2010 seien die ehelichen
Probleme aufgetreten, weil der Ex-Ehemann ihre Tochter nicht akzeptiert habe, was für sie
unverständlich und sehr schmerzhaft gewesen sei. Dass ihr Ex-Ehemann finanziell für ihre
Tochter habe aufkommen müssen oder dass sie zu diesem Zweck Geld vom Konto des
Ex-Ehemannes abgehoben habe, treffe im Übrigen nicht zu. Tatsächlich habe sie selbst die
Kosten für den Lebensunterhalt ihrer Tochter getragen. Aus eigenem Vermögen habe sie
ferner rund 25'000 Franken für die gemeinsamen Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft
aufgewendet und unter anderem verschiedene Möbel gekauft. Auf diese Weise habe sie im
Laufe der Zeit ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht. Die Beschwerdeführerin brachte
ferner vor, sie habe mangels anerkannter Ausbildung in der Schweiz sowie wegen ihres
Alters und ihrer mangelhaften Sprachkenntnisse bisher grosse Mühe gehabt, eine Arbeit zu



finden. Zudem sei es der Ex-Ehemann gewesen, der nicht gewollt habe, dass sie einer
Arbeit nachgehe. Er habe ihr den Haushalt und sämtliche administrativen und finanziellen
Angelegenheiten der ehelichen Gemeinschaft überlassen. In diesem Rahmen habe man
vereinbart, dass sie monatlich 800 Franken vom Lohnkonto des Ex-Ehemannes abhebe.

E. 9
Mehrere, von der Beschwerdeführerin zu den Akten gereichte Erklärungen und Berichte
geben weitere Aufschlüsse zum Sachverhalt.

E. 9.1
Dr. K._______, der Psychiater des Ex-Ehemannes, bestätigt in seinem Bericht vom 2.
September 2011 (Beilage 3 zur Beschwerdeschrift, Rek1-act. 1), dass der Ex-Ehemann seit
dem 22. August 1997 sein Patient sei. Es sei seither jeweils ohne weiteres möglich gewesen,
mit ihm einvernehmlich das therapeutische Prozedere festzulegen und durchzuführen. In
den Jahren nach dem Eheschluss mit der Beschwerdeführerin sei der Ex-Ehemann stets in
einem stabilen psychischen Gleichgewicht gewesen mit relativ wenigen Konsultationen. So
hätten beispielsweise im Jahr 2006 drei Gespräche in der Praxis stattgefunden. In den vielen
Jahren, in denen er ihn kenne, habe er ein paar Mal leichtere subdepressive Zustände
durchgemacht, allerdings ohne signifikanten Krankheitswert. Während der ganzen Zeit
seiner Ehe habe der Ex-Ehemann nie hospitalisiert werden müssen. Die ambulante
Behandlung habe stets ausgereicht, um kleinere psychische Schwankungen auszugleichen.
Bei guter psychischer Gesundheit habe der Ex-Ehemann ab Frühjahr 2005 immer wieder
über Konflikte mit der Ehefrau berichtet, insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeits-
und Einkommenssituation. So finde sich in seinem Dossier eine Notiz vom Juli 2006,
wonach der Ex-Ehemann ausführlich über seine Ehesituation berichtet und sich darüber
beklagt habe, dass das Prinzip der Gegenseitigkeit von der Beschwerdeführerin nicht
eingehalten werde. Er finanziere alles und jedes, sie habe keine Arbeit. Die Art seiner
Darstellung mache jedoch deutlich, dass er an der Ehe hänge und eigentlich nicht eine
Trennung in Betracht ziehen möchte. Dr. K._______ führt weiter aus, dass alles in allem
nichts dafür spreche, dass der Ex-Ehemann zwischen Herbst 2006 und Herbst 2007 eine
ernstliche psychische Krise durchgemacht habe, im Gegenteil. Seine Dossier-Notizen
sprächen dafür, dass der Ex-Ehemann mit den Belastungen, die aus den ehelichen
Konflikten und der Trennung resultierten, gut zurechtgekommen sei. Es sei aber deutlich
geworden, dass er betrübt über den Umstand sei, dass es nun nicht weitergehe und die
Beschwerdeführerin die Initiative für die Trennung und Scheidung übernommen habe.

E. 9.2
Die Tochter der Beschwerdeführerin, B.A._______, führte in ihrer schriftlichen Erklärung
vom 11. Februar 2012 (Beilage 3 zur Replik, Rek1-act. 21) aus, nach ihrer Ankunft in der
Schweiz habe sie hier ein Gymnasium besucht, was für sie nicht einfach gewesen sei. Sie
sei die ganze Zeit mit der Schule beschäftigt gewesen und habe nicht gemerkt, dass der
Ex-Ehemann ihrer Mutter mit ihr nicht zufrieden gewesen sei. Er sei der Meinung gewesen,
dass sie zu wenig im Haushalt mithelfe und die eheliche Beziehung störe. Deshalb habe sie
auf Initiative ihrer Mutter ein externes Zimmer in einem Wohnheim für Studentinnen
bezogen. Den Schlüssel zur ehelichen Wohnung habe sie behalten. In der Folge habe sie die
eheliche Wohnung selten aufgesucht. Sie habe sich mit ihrer Mutter in der Stadt oder im
Wohnheim getroffen. Die Mutter habe ihr erzählt, dass die Beziehung zwischen ihr und
dem Ex-Ehemann wieder gut sei. Weihnachten 2006 habe sie wie jedes Jahr zusammen mit



ihrer Mutter, deren Ex-Ehemann und dessen Kindern gefeiert. Weil ihr Zimmer klein
gewesen sei und sie mit ihrer Mutter auch habe chinesisch kochen wollen, habe sie diese in
der Folge wieder öfters in der ehelichen Wohnung aufgesucht. Nach einigen Monaten habe
sie realisiert, dass das dem Ex-Ehemann nicht gepasst habe, denn es sei mehrfach passiert,
dass er nach Hause gekommen sei und sie ignoriert habe. Es sei ihr bewusst gewesen, dass
es deswegen zu Missstimmungen zwischen ihrer Mutter und dem Ex-Ehemann gekommen
sei. Der Ex-Ehemann habe schliesslich von ihr den Wohnungsschlüssel zurückgefordert.
Ihre Mutter sei dagegen gewesen. Deshalb habe sie die Mutter wieder weniger besucht. Das
habe jedoch nicht geholfen und ihre Mutter habe schliesslich im gleichen Wohnheim für
sich selbst ein Zimmer gemietet.

E. 9.3
Der Sohn des Ex-Ehemannes, E.D._______, äusserte sich in seiner Erklärung vom 11. März
2012 (Beilage 5 zur Replik, Rek1-act. 21) dahingehend, dass es seinem Vater in jeder
Hinsicht besser gegangen sei, nachdem er die Beschwerdeführerin kennengelernt habe. Die
Beschwerdeführerin habe ihn unterstützt, ihm in allen lebenspraktischen Belangen
geholfen, vor allem auch in Bezug auf Haushalt und Kleidung - Dinge, um die sich sein
Vater normalerweise wenig gekümmert habe. Er, der Sohn, habe immer den Eindruck
gehabt, dass sich die Beschwerdeführerin gut und auf gleichem Niveau mit seinem Vater
unterhalten könne und dass sie die gemeinsame Zeit genossen habe. Schliesslich hätten sein
Vater und die Beschwerdeführerin geheiratet. Er habe in dieser Hinsicht keine Bedenken
gehabt. Sein Vater habe eine Anstellung beim (damaligen) Bundesamt für Migration
erhalten und sei mit der Beschwerdeführerin nach M._______ gezogen. Aufgrund der
geographischen Distanz und seinem eigenen Arbeitsort als Primarlehrer im Kanton Zürich
habe man sich in der Folgezeit weniger oft gesehen. Er wisse nicht genau, wann die
ehelichen Probleme begonnen hätten, und welchen Einfluss darauf der Wunsch der
Beschwerdeführerin gehabt habe, ihre Tochter aus erster Ehe in die Schweiz nachziehen
und bei ihnen wohnen zu lassen. Sein Vater habe ihm sporadisch von Problemen erzählt,
die sich hauptsächlich auf den Vorwurf bezogen hätten, dass die Beschwerdeführerin wenig
haushälterisch mit dem Geld umgehe und sich zu wenig um eine eigene berufliche
Anstellung kümmere. Er schätze seinen Vater sehr und halte ihn für einen überaus
verantwortungsbewussten und grosszügigen Menschen. Sein Vater habe aber auch seine
Überzeugungen, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und - wie ihm manchmal geschienen
habe - zu wenig Empathie gegenüber der Situation der Beschwerdeführerin. Er zweifle
nicht an der Integrität der Beschwerdeführerin und wünsche ihr trotz der konfliktreichen
Trennungsphase nur das Beste für die Zukunft. Denn die Beschwerdeführerin habe seinem
Vater in einer schweren Zeit beigestanden und das nicht nur über einen kurzen Zeitraum
hinweg.

E. 9.4
Die Tochter des Ex-Ehemannes, F.D._______, berichtet in ihrer Erklärung vom 1. März
2012 (Beilage 6 zur Replik, Rek1-act. 21), von gemeinsamen Ferien und Treffen mit der
Beschwerdeführerin. Unter anderem hätten sie und ihr Bruder, gemeinsam mit ihrem Vater,
der Beschwerdeführerin und deren Tochter jede Weihnacht gefeiert. Nach ihrem
Dafürhalten hätten sich die Beschwerdeführerin und ihr Vater geliebt und aus Liebe
geheiratet.

E. 10



Nach der Rückweisung der Angelegenheit an das Bundesverwaltungsgericht erfolgte am 4.
April 2017 eine Instruktionsverhandlung (Rek2-act. 54), anlässlich derer die
Beschwerdeführerin zur Sache befragt wurde. Sie äusserte sich wie folgt:

E. 10.1
Sie, die Beschwerdeführerin, und ihr Ex-Ehemann hätten im August 2002 geheiratet. Wenn
es auch nicht ausdrücklich so vereinbart gewesen sei, so sei es für die Ehegatten doch klar
gewesen, dass sie die gemeinsame Wohnung einrichte und sich um den Haushalt kümmere,
während er zur Arbeit gehe (Ziff. 1.1). Sie sei mit dieser Rollenaufteilung eigentlich ganz
zufrieden gewesen. Und als sie später eine Stelle gesucht habe, habe ihr Ex-Ehemann sofort
gesagt, dass sie nicht eine 100 %-Stelle annehmen müsse, 30 % seien genug, denn er habe
ihre Tätigkeit im Haushalt geschätzt (Ziff. 1.36). Er habe schon gewünscht, dass sie neben
dem Haushalt einer Erwerbstätigkeit nachgehe (Ziff. 1.37). Gedrängt habe er sie jedoch
nicht (1.38). Was ihre Tochter anbetreffe, so sei deren Nachzug im Sommer 2003 mit
Wissen und mit Willen des Ex-Ehemannes erfolgt. Die gegenteilige Behauptung des
Ex-Ehemannes treffe nicht zu. Das zeige sich bereits daran, dass er das
Familiennachzugsgesuch selbst unterzeichnet habe. Der Aufenthalt der Tochter habe sich
zunächst auch problemlos gestaltet. Allerdings habe die Tochter Mühe mit der Sprache
bekundet - zuhause sei nur Englisch oder Chinesisch gesprochen worden - und deswegen
schulische Probleme gehabt. Deswegen habe sie, die Beschwerdeführerin, im Sommer 2004
erwogen, die Tochter nach China zurückzuschicken. Ihr Ex-Ehemann habe sie jedoch von
dieser Idee abgebracht. Ebenfalls im Sommer 2004 habe sie die Einrichtung der ehelichen
Wohnung abgeschlossen und angefangen, sich nach einer Erwerbstätigkeit umzusehen. Im
Winter 2004/2005 habe sie dann eine Saisonstelle als Rezeptionistin in einem Hotel im
Engadin angenommen. Während ihrer Absenz hätten ihr Ex-Ehemann gemeinsam mit
seinen beiden Kindern und ihrer Tochter ein harmonisches Weihnachtsfest gefeiert, und ihr
Ex-Ehemann habe sie an ihrem Arbeitsplatz im Engadin besucht. Als sie jedoch im Februar
2005 wieder nach Hause zurückgekehrt sei, habe sich ihr Ex-Ehemann darüber beklagt,
dass ihre Tochter nicht im Haushalt mithelfe. Das sei ihr durchaus bewusst gewesen, denn
ihre Tochter sei in China als von den Grosseltern verwöhntes Einzelkind aufgewachsen. Sie
habe nie im Haushalt mithelfen müssen, habe davon keine Ahnung gehabt, und sie, die
Beschwerdeführerin, habe von ihr hier in der Schweiz auch keine Mithilfe verlangt. Sie sei
der Auffassung gewesen, dass ihre Tochter genug mit der Schule ausgelastet sei. Nach
einigem Nachdenken habe sie eine Lösung für beide Probleme gefunden. Sie habe ihre
Tochter mit Einverständnis des Ex-Ehemannes extern in einer in P._______ gelegenen
Wohngemeinschaft für junge Studentinnen untergebracht, die von einem Schwesternorden
geführt werde (Ziff. 1.1). Das sei im September 2005 gewesen (Ziff. 1.2). Mit der externen
Unterbringung habe sie, die Beschwerdeführerin, die Hoffnung verbunden, dass ihre
Tochter dort eher die Landessprache erlerne und sich an Selbständigkeit und
Haushaltsarbeit gewöhne. Mit der Ausquartierung der Tochter sei auch wieder Ruhe in den
ehelichen Alltag eingekehrt (Ziff. 1.1).

E. 10.2
Die Unterbringung der Tochter in der Studentinnen-Wohngemeinschaft, die im Übrigen mit
Fr. 350.- nicht teuer gewesen sei (Ziff. 1.9), habe sie aus eigenen Mitteln bestritten. Denn
sie habe eigenes Vermögen aus China in die Ehe eingebracht bzw. während der Ehe von
ihrem ersten Ehemann, dem Vater der Tochter, für deren Unterhalt erhalten. Insgesamt
seien es über 100'000 Franken gewesen. Damit habe sie am Anfang ihrer Ehe über grössere



finanzielle Mittel verfügt, als ihr Ex-Ehemann, und sehr viel Geld in die Ehe investiert, so
etwa für die Einrichtung der ehelichen Wohnung (Ziff. 1.8). Insgesamt habe sie sicher
30'000 bis 40'000 Franken ausgegeben (Ziff. 3.7). Daneben habe sie für den Haushalt
sorgen müssen, weil er in dieser Hinsicht nichts gemacht habe (Ziff. 1.37). Sie habe ihm
ferner Kleidung gekauft und darauf geachtet, dass er anständig angezogen zur Arbeit habe
erscheinen können (Ziff. 1.32). Trotz allem sei der Ex-Ehemann in der Vorstellung
gefangen gewesen, dass er es sei, der für alles selbst aufkommen müsse. Wenn er sich etwas
in seinem Kopf auf bestimmte Weise zurechtgelegt habe, dann bleibe er dabei. Man könne
ihn nicht mehr davon abbringen. Die gleiche Verhaltensweise könne man im Falle des
Nachzugs der Tochter beobachten. Auch hier habe er die fixe Idee gehabt, dass der
Nachzug ohne sein Wissen und seinen Willen erfolgt sei. Er habe sich von seiner
Vorstellung, für alles aufkommen zu müssen, auch nicht befreien können, als sie ihm
gezeigt habe, dass sie 20'000 Franken auf sein Konto einbezahlt habe und dass sie - wenn
auch der grösste Teil der Kosten der ehelichen Gemeinschaft wie Miete, Versicherungen
und Steuern zulasten des Ex-Ehemannes gegangen seien - mit ihrem Geld für ihren eigenen
Unterhalt und für den ihrer Tochter aufgekommen sei (Ziff. 1.8). Ein wirkliches Thema
seien die Finanzen jedoch nicht gewesen. Wenn überhaupt, dann sei das bei seiner
Lebensversicherung so gewesen, die er für seine Kinder abgeschlossen habe und die zur
Auszahlung gekommen sei. Dieses Geld sei auf ein gemeinsames Konto geflossen, auf das
sie ebenfalls Einzahlungen getätigt und von dem sie Bezüge vorgenommen habe. So habe
es vielleicht geschehen können, dass das Versicherungsgeld angegriffen worden sei und
vorübergehend 2000 oder 3000 Franken weniger auf dem Konto gelegen hätten (Ziff. 1.9).
Streit habe es deswegen jedoch nicht gegeben. Es könne lediglich sein, dass er gelegentlich
gesagt habe, man müsse wegen diesem Versicherungsgeld aufpassen (Ziff. 1.10). Aber sie
müsse darauf hinweisen, dass sie und ihr Ex-Ehemann während der Ehe nie ausstehende
Rechnungen oder Betreibungen gehabt hätten. Sie habe die Rechnungen der ehelichen
Gemeinschaft stets bezahlt und das oft aus ihren eigenen Mitteln, wenn das gemeinsame
Konto nicht gereicht habe. Finanzen seien jedenfalls nie ein Problem gewesen. Man habe
vielleicht 2000 oder 3000 Franken von dem Versicherungsgeld aufgebraucht, und der
Ex-Ehemann sei damit vielleicht nicht zufrieden gewesen, aber sie hätten sich deswegen nie
gestritten (Ziff. 1.10, 1.11, 3.7).

E. 10.3
Im Jahr 2006, so die Beschwerdeführerin, sei noch alles in Ordnung gewesen. Man habe mit
seinen Kindern und ihrer Tochter noch Weihnachten gefeiert und am Neujahr sei eine
Freundin des Ex-Ehemannes zu Besuch gekommen. Sie hätten damals für den Sommer
2007 einen Gegenbesuch bei dieser Freundin geplant. Aber dann sei es zu einem Vorfall
gekommen. An einem Tag im März 2007 habe sie sich mit ihrer Tochter in der ehelichen
Wohnung aufgehalten, als ihr Ex-Ehemann sichtlich müde von der Arbeit gekommen sei
und sich sofort in sein Büro begeben habe. Sie habe daher das Gespräch mit ihrer Tochter
schnell zu Ende führen und sie nach Hause zurückschicken wollen, als ihr Ex-Ehemann aus
dem Büro gekommen sei und die Wohnung wortlos verlassen habe. Ihre Fragen, wohin er
denn wolle, habe er nicht beantwortet. So etwas habe sie bei ihm zuvor noch nie erlebt.
Anschliessend sei auch ihre Tochter gegangen. Sie habe sich noch gedacht, dass ihr
Ex-Ehemann vielleicht einen schweren Tag bei der Arbeit gehabt habe. Dann habe sie aber
gesehen, dass im Büro Bücher auf dem Boden verstreut gelegen hätten und ein Teil des
Computer-Netzkabels gefehlt habe, den sie auch benötige. Da habe sie gemerkt, dass etwas
Ernstes geschehen sei. Nach zehn Uhr abends habe der Ex-Ehemann angerufen und gesagt,



dass er nicht nach Hause zurückkehren werde. Er werde auswärts schlafen (Ziff. 1.12). Das
habe er dann schliesslich in einem Hotel in Bern getan (Ziff. 1.34, 3.2, 3.12). Auf die Bitte
um eine Erklärung hätte er nur wiederholt, er könne nicht mehr, und er habe keine Lust zu
sprechen. Sie habe deswegen Angst bekommen, aber sie habe bis am nächsten Abend
warten müssen, weil ihr Ex-Ehemann kein Mobil-Telefon besessen habe und sie ihn am
Arbeitsplatz nicht habe anrufen wollen. Am nächsten Abend sei der Ex-Ehemann nach
Hause gekommen, wie wenn nichts geschehen wäre. Sie habe ihn gefragt, wie es ihm gehe,
und er habe sich über Stress und hohe Belastung am Arbeitsplatz beklagt. Über den Vorfall
habe er nicht gesprochen. Sie habe dann sein Verhalten auf diesen Stress zurückgeführt
(Ziff. 1.12). Aber nach ein paar Tagen sei er eines Morgens zu ihr gekommen und habe ihr
eröffnet, dass ihre Tochter die Schlüssel der ehelichen Wohnung abgeben müsse, und
verlangt, dass sie ihrer Tochter verbiete, zu Besuch zu kommen. Wenn sie, die
Beschwerdeführerin, ihre Tochter sehen wolle, solle sie dies in der Stadt tun (Ziff. 1.13).
Das Schlimmste sei aber gewesen, dass der Ex-Ehemann von ihr verlangt habe, die Tochter
nach China zurückzuschicken (1.15). Vor diesem Zeitpunkt sei nichts Vergleichbares
geschehen. Weder habe es einen Streit gegeben noch habe er jemals auswärts übernachtet
(Ziff. 1.14, 1.27, 1.34).

E. 10.4
Sie, die Beschwerdeführerin, habe die Reaktion des Ex-Ehemannes nicht verstanden, da es
zuvor nie einen Streit zwischen ihm und ihrer Tochter gegeben habe (Ziff. 1.4, 1.15). Es sei
zuvor durchaus vorgekommen, dass ihre Tochter sie in der ehelichen Wohnung besucht
habe und ihr Ex-Ehemann zugegen gewesen sei. Er habe jedoch nie etwas gegen den
Besuch einzuwenden gehabt (Ziff. 1.16). Und dass ihre Tochter die eheliche Wohnung in
ihrer Abwesenheit aufgesucht habe, könne sie sich nicht vorstellen (Ziff. 1.17). Sie habe
dann während einigen Tagen versucht, mit ihrem Ex-Ehemann zu sprechen und ihn zu
beschwichtigen. Sie habe argumentiert, dass sie auch in der ehelichen Wohnung wohne und
dass er gegen eine Rückkehr ihrer Tochter nach China gewesen sei, als sie ihm dies
vorgeschlagen habe. Warum er jetzt solches von ihr verlange, jetzt wo sich die Tochter habe
integrieren können und in den Maturvorbereitungen stehe (Ziff. 1.15, 1.17, 1.19). Der
Ex-Ehemann sei jedoch unnachgiebig geblieben. Er habe gemeint, er habe das Recht dazu,
er sei es, der die Hosen anhabe, er sei es, der die Miete bezahle und sie könne ihre Tochter
irgendwo in der Stadt sehen, nicht jedoch in der ehelichen Wohnung. In der Sache selbst
habe er nicht kommunizieren wollen (Ziff. 1.13, 1.15, 1.20). Weil sie nach einigen Tagen
gemerkt habe, dass er von seinen für sie unakzeptablen Forderungen nicht abrücken werde,
und sie Angst vor ihm gehabt habe (physische Stärke, bipolare Störung, unerklärliches
Verhalten), habe sie sich entschieden, für sich ein Zimmer in derselben Einrichtung zu
mieten, in der ihre Tochter gewohnt habe, und dorthin zu ziehen (Ziff. 1.20, 3.4, 3.18). Das
sei anfangs Mai 2007 gewesen (Ziff. 1.22). Der Wegzug sei im Sinne einer
vorübergehenden Lösung gemeint gewesen. Sie habe immer noch gemeint, das Verhalten
ihres Ex-Ehemannes sei auf Stress bei der Arbeit zurückzuführen und habe gehofft, dass er
sich beruhigen werde (Ziff. 1.23). Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, obwohl sie sich
um ihn bemüht und ihn immer wieder angerufen habe. Er sei völlig kompromisslos
gewesen (Ziff. 1.24, 1.31, 1.32). Auch ein Gespräch mit dem behandelnden Psychiater des
Ex-Ehemannes im Juli 2007, das auf ihre Initiative hin stattgefunden habe und von dem sie
gehofft habe, dass es sie noch zusammenbringen könnte, sei erfolglos verlaufen (Ziff. 1.30 -
1.32, 1.56). Nachdem er ihr den Zugang zum gemeinsamen Konto gesperrt und sie in der
Folge keine finanziellen Mittel gehabt habe, habe sie sich auf Betreiben der kommunalen



Sozialhilfebehörde und der Regionalen Arbeitsvermittlung gezwungen gesehen, ein
Eheschutzbegehren zu stellen (Ziff. 1.24 - 1.29).

E. 10.5
Ihr Ex-Ehemann habe ihr schon vor dem Eheschluss erzählt, dass er an einer bipolaren
Störung leide. Allerdings habe sie damals noch nicht gut Deutsch sprechen können, und
angemerkt habe man ihrem Ex-Ehemann äusserlich nichts (Ziff. 1.39, 1,40). Irgendwelche
aggressiven Reaktionen habe sie vor dem Vorfall im März 2007 nicht erlebt. Er sei immer
sehr ruhig und nett gewesen (Ziff. 1.41). Die Beschwerdeführerin berichtete allerdings, ihr
Ex-Ehemann habe ihr einmal erzählt, dass seine Bank das Vertragsverhältnis mit ihm
gekündigt habe, was sehr selten sei. Er sei damals so wütend gewesen, dass ihm von der
Bank gesagt worden sei, man wolle von ihm kein Geld. Bei gleicher Gelegenheit habe er,
der Ex-Ehemann ihr erzählt, dass er früher bei einer Zeitung in Zürich als Korrektor
gearbeitet habe. Er sei sehr krank gewesen, und man habe das nicht gemerkt. Als ihm die
Arbeitsstelle gekündigt worden sei, sei er am Folgetag ins Büro gegangen und habe arbeiten
wollen. Er habe sich dabei sehr aggressiv verhalten. Die von der Arbeitgeberin alarmierte
Polizei habe den Ex-Ehemann daraufhin in ein Spital gebracht. Er sei jedoch ausgebrochen
und habe sich dabei verletzt und viel Blut verloren. Die Polizei habe ihn in der Folge
aufgegriffen und wieder ins Spital zurückgebracht. Damals sei ihrem Ex-Ehemann vom
Arzt empfohlen worden, nicht mehr zu arbeiten und sich bei der Invalidenversicherung
anzumelden. Zum Glück sei damals schliesslich alles gut ausgegangen. Ihr Ex-Ehemann sei
eine sehr liebe und nette Person gewesen, und sie sei auch wirklich mit ihrer Beziehung
zufrieden gewesen. Aber wie bereits erwähnt, habe er im März 2007 wegen seiner Arbeit
sehr unter Stress gestanden, und mit Stress habe er nicht gut umgehen können. Sie sei der
Auffassung, dass er den Stress, unter dem er gelitten habe, nach aussen gekehrt habe. Das
sei das erste Mal gewesen, dass sie das Gefühl gehabt habe, es könne etwas passieren. Sie
habe wirklich Angst gehabt um sich und um ihre Tochter (Ziff. 3.4).

E. 11
Der Ex-Ehemann der Beschwerdeführerin machte anlässlich derselben
Instruktionsverhandlung vom 4. April 2017 die folgenden Aussagen:

E. 11.1
Seine Ehe sei bis in das Jahr 2007 gut oder zumindest durchschnittlich gewesen (Ziff. 2.9).
Es habe wohl gewisse Spannungen und Enttäuschungen gegeben, wie sie in jeder Ehe
vorkämen. An eine Trennung oder Scheidung habe er nie gedacht (Ziff. 2.2, 2.14). Im
eigentlichen Sinne enttäuscht sei er gewesen, als die Beschwerdeführerin die
Versicherungssumme von 25'000 Franken, die er seinen Kindern habe schenken wollen, für
die Zwecke der ehelichen Gemeinschaft habe verwenden wollen (Ziff. 2.5 - 2.7). Ansonsten
habe er kein Interesse an den Finanzen gehabt. Er habe aus Bequemlichkeit alles an die
Beschwerdeführerin delegiert, die sich mit finanziellen Dingen besser ausgekannt habe.
Deshalb sei er im Zusammenhang mit der Versicherungssumme, die er für seine Kinder
habe verwenden wollen, so überrascht gewesen, dass doch nicht so viel Geld zur Verfügung
gestanden habe (Ziff. 2.5, 2.16, 2.59). Soviel er noch wisse, seien die Finanzen bis auf das
ausbezahlte Versicherungsgeld kein Streitthema gewesen (Ziff. 2.17, 2.18). Finanzielle
Probleme hätten eigentlich auch keine bestanden. Natürlich habe es nach der Heirat
zusätzliche Ausgaben für eine neue Wohnung und zum Kauf von Möbeln gegeben, und er
habe auch keinen besonders hohen Lohn gehabt. Aber er glaube, die zusätzlichen Ausgaben



hätten sich letzten Endes im Rahmen gehalten (Ziff. 2.58, 2.59). Die Beschwerdeführerin
habe ihm ferner einigen Vorwurf gemacht, weil er ihrer Auffassung nach zu wenig im
Haushalt mit geholfen habe. Das gebe er ohne weiteres zu. Haushaltsarbeiten seien seine
Sache nicht, er sei in dieser Hinsicht auch jetzt sich selbst gegenüber recht tolerant. Er habe
(sich) dann jeweils gesagt, sie sei nur teilweise oder gar nicht arbeitstätig, also müsse sie
sich nicht beklagen (Ziff. 2.8).

E. 11.2
Was seine Stieftochter angehe, so könne er sich nicht erinnern, dass er etwas mit dem
Familiennachzug zu tun gehabt habe. Die Beschwerdeführerin habe ihm zwar gesagt, dass
er etwas unterzeichnet habe, aber er könne sich an nichts erinnern. Er sei davon
ausgegangen, dass nicht ein Familiennachzug, sondern ein beschränkter Aufenthalt zur
Debatte stehe (Ziff. 2.53 - 2.55). Am Anfang sei er dann von seiner Stieftochter sogar
begeistert gewesen. Später habe es ihn unangenehm berührt, dass sie und die
Beschwerdeführerin da gesessen und Fernsehen geschaut hätten, wenn er von der Arbeit
nach Hause gekommen sei. Er habe sich jeweils gefragt, was sie eigentlich den ganzen Tag
täten. Er habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass seine Gutmütigkeit ein wenig
ausgenützt werde (Ziff. 2.10 - 2.12). Seine Stieftochter und übrigens auch die
Beschwerdeführerin hätten nicht immer das Verhalten an den Tag gelegt, das er erwartet
habe. Er führe das auf kulturelle Unterschiede zurück. Es sei eine Illusion, wenn man
meine, man habe sich mit der chinesischen Kultur und Sprache auseinandergesetzt, wie es
bei ihm der Fall sei, und kenne daher die Leute aus diesem Kulturkreis. Das sei gar nicht so
einfach (Ziff. 2.56). Zu offenen Konflikten sei es deswegen mit der Beschwerdeführerin
jedoch nicht gekommen (Ziff. 2.24). Er wisse nur, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer
Tochter Streit gehabt habe und sie nach China habe zurückschicken wollen. Er habe sie
davon abgebracht (Ziff. 2.13). Nach der externen Unterbringung der Tochter habe er zu ihr,
soweit er wisse, keine Kontakte mehr gehabt. Vielleicht sei es so gewesen, dass die
Stieftochter zu Besuch gekommen sei, wenn er nicht zuhause gewesen sei. Aber das wisse
er nicht. Auf Nachfrage meinte der Ex-Ehemann, er wisse auch nicht mehr, ob sie die
eheliche Wohnung in seiner Anwesenheit aufgesucht habe (Ziff. 2.28 - 2.31). Jedenfalls
habe es wegen der Stieftochter keine Dissonanzen oder Auseinandersetzungen mit der
Beschwerdeführerin gegeben. Die Probleme seien ja mit der externen Unterbringung
grundsätzlich gelöst worden (Ziff. 2.31).

E. 11.3
Wie es dazu gekommen sei, dass die Beschwerdeführerin 4 ½ Monate nach der
erleichterten Einbürgerung die eheliche Wohnung verlassen habe, wisse er ganz und gar
nicht. Nach seiner Erinnerung seien die Monate Januar bis März 2007 normal verlaufen.
Deshalb sei er so konsterniert und wütend gewesen, als ihn die Beschwerdeführerin an
einem Abend, wahrscheinlich im April 2007, in ein Restaurant gebeten und ihm dort
eröffnet habe, dass sie nicht in die Wohnung zurückkehren und die Trennung einleiten
werde (Ziff. 2.32 - 2.34). Er habe sich nicht vorstellen können, welche Gründe die
Beschwerdeführerin gehabt habe (Ziff. 2.35). Er wisse auch nicht mehr, ob ihm die
Beschwerdeführerin ihre Gründe dargelegt habe (Ziff. 2.40). Er habe aber den Eindruck
gehabt, es seien irgendwelche Personen gewesen, die sie in ihrer Entscheidung bestärkt
hätten. Er habe da zufälligerweise ein Plakat einer Frauenorganisation in einem Bus
gesehen und gedacht, es könnte ja sein, dass diese sie beeinflusst hätte (Ziff. 2.36). Die
Frage, ob er versucht habe, mit der Beschwerdeführerin zu reden und die Situation zu



bereinigen, bejahte der Beschwerdeführer, und er fügte hinzu, er habe ihr angeboten mit
seinem Psychiater zu reden, was sie, soweit er wisse, auch getan habe. Er sei bei diesem
Gespräch nicht dabei gewesen (Ziff. 2.38, 2.39). Auf die mehrfache ausdrückliche Frage, ob
es sein könnte, dass der Entscheid der Beschwerdeführerin, die Wohnung zu verlassen,
etwas mit der Stieftochter zu tun habe, antwortete er nach längerem Überlegen, er wisse es
nicht, er könne es nicht mit Bestimmtheit sagen (Ziff. 2.46, 2.47). Auf eine weitere Frage,
ob er keine Erinnerung habe, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt im März 2007 irgendwelche
heftigen Reaktionen gezeigt habe, die sich gegen die Beschwerdeführerin oder deren
Tochter gerichtet hätten, meinte er, ihm komme nur die Situation in den Sinn, als ihm die
Beschwerdeführerin mitgeteilt habe, sie komme nicht in die Wohnung zurück (Ziff. 2.86).
Auf die Präzisierung, es müsse kurz vorher gewesen sein, antwortete er, es könne sein, dass
man über irgendetwas eine Auseinandersetzung geführt habe, konkret könne er sich jedoch
wirklich nicht erinnern (Ziff. 2.87). Nach dem Auszug der Beschwerdeführerin habe er die
eheliche Wohnung auf den nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt und sich eine neue
Wohnung in der Umgebung von Bern gesucht (Ziff. 2.50). Die finanzielle Seite sei im
Rahmen des Eheschutzverfahrens sehr zu seinen Ungunsten geregelt worden (Ziff. 2.51).
Auf die Frage, warum er die Scheidungsklage eingereicht habe, antwortet der Ex-Ehemann,
nicht er, sondern sein Anwalt habe die Scheidungsklage eingereicht. Den Grund kenne er
nicht. Warum das so besser gewesen sei, könne er jetzt nicht sagen, das sei eben sein
Anwalt gewesen (Ziff. 2.52).

E. 11.4
Der Ex-Ehemann kam schliesslich auf seine psychische Erkrankung, die bipolare affektive
Störung, zu sprechen. Auf die Frage, ob das Krankheitsbild einer bipolaren Störung bei ihm
mit Gedächtnisverlust verbunden sei, antwortete er, es könne sein, aber er wisse es nicht. Es
sei ihm nicht bewusst (Ziff. 2.42 - 2.44). Der Ex-Ehemann räumte ein, dass er Stress im
Beruf gehabt habe und dass er "sicher" nicht stressresistent sei. Er habe im Gegensatz zur
Mehrheit der Menschen seine Mühe mit Stress (Ziff. 2.69). Es sei möglich und er schliesse
nicht aus, dass sich seine fehlende Stressresistenz auf das Familienleben und konkret auf
seine Beziehung zur Beschwerdeführerin ausgewirkt habe (Ziff. 2.70, 2.71). Das sei jedoch
kein Dauerzustand gewesen. Wie sein Psychiater mit Schreiben vom 2. September 2011
bestätigt habe (Beilage 5 zur Beschwerdeschrift, Rek1-act. 1), habe es abgesehen von
kleineren Vorfällen im Grossen und Ganzen keine Krisen mehr gegeben. Das sei vor allem
auch der Tatsache geschuldet, dass er regelmässig Lithium und bei Bedarf auch
Antidepressiva nehme (Ziff. 2.72). Dass sich eine manische Phase ankündige, merke er im
Voraus, etwa dadurch, dass ein gesteigerter, unrealistischer Tätigkeitsdrang gepaart mit
Schlaflosigkeit auftrete. Es könne dann auch eine gewisse Aggressivität auftreten. Dann
wisse er, dass es höchste Zeit sei, etwas zu unternehmen (Ziff. 2.73, 2.74). Dass andererseits
die Gefahr bestehe, in eine Depression abzugleiten, merke er viel schlechter, denn er denke
dann jeweils, es sei ja verständlich, wenn er über den Zustand der Welt nicht gerade erfreut
sei (Ziff. 2.75).

E. 11.5
Der ihn betreffende Auszug aus dem Protokoll der Instruktionsverhandlung vom 4. April
2017 wurde dem Ex-Ehemann zur Genehmigung und allfälligen Stellungnahme zugestellt.
Der Ex-Ehemann antwortete mit einer Eingabe vom 13. Juni 2017 (Rek2-act. 56). Darin
erklärte er seine Zustimmung zum Protokoll. Ergänzend zu seinen Aussagen anlässlich
seiner Befragung hielt er fest, dass er einmal im März 2007 nach Hause gekommen sei und



die Stieftochter zu Besuch bei der Beschwerdeführerin vorgefunden habe. Er sei darüber
unzufrieden gewesen und nach Bern gefahren, wo er in einem Hotel übernachtet habe. In
den folgenden Tagen habe er von der Beschwerdeführerin verlangt, dass sie von ihrer
Tochter die Schlüssel zurückverlange, weil er nicht gewollt habe, dass sich die Tochter
ohne ihr Wissen in der ehelichen Wohnung aufhalte.

E. 12.1
Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass beide Ehegatten aus
jeweils eigener Sicht übereinstimmend erklärten, dass die Ehe zum Zeitpunkt der
erleichterten Einbürgerung intakt oder doch zumindest durchschnittlich gewesen sei und
sich die Ereignisse, die zum Scheitern ihrer Beziehung geführt hätten, zu einem späteren
Zeitpunkt zugetragen hätten. Den Akten kann ferner entnommen werden, dass es zumindest
unterschwellige Spannungen gab, die das Verhalten der Tochter einerseits und die Finanzen
der ehelichen Gemeinschaft andererseits zum Inhalt hatten. Alles andere ist mehr oder
weniger unklar. Die Aussagen der Beschwerdeführerin variierten im Verlauf des
Verfahrens ebenso wie es die Aussagen des Ex-Ehemannes taten. Es macht den Anschein,
als ob vor allem die Beschwerdeführerin versucht hätte, die Spannungen und Konflikte rund
um ihre Tochter und die Finanzen kleinzureden, um auf diese Weise die
Auseinandersetzungen im März bis Mai 2007, die schlussendlich in die Trennung der
Ehegatten und die Scheidung der Ehe mündeten, als umso überraschender aussehen zu
lassen. Zudem trat während der Instruktionsverhandlung vom 4. April 2017 eine grobe
Diskrepanz zwischen den Aussagen der Beschwerdeführerin und ihres Ex-Ehemannes zu
Tage. Trotz wiederholten Nachfragen konnte bzw. wollte sich der Ex-Ehemann nicht an den
Vorfall im März 2007 erinnern, den die Beschwerdeführerin in das Zentrum ihrer
Darstellung rückte, nämlich als er nach Darstellung der letzteren wortlos aus der Wohnung
stürmte, auswärts übernachtete und anschliessend die Beschwerdeführerin ultimativ
aufforderte, ihrer Tochter die Wohnungsschlüssel abzunehmen, ihr ein Hausverbot zu
erteilen und sie nach China zurückzuschicken.

E. 12.2
Auf der anderen Seite ist sich das Bundesverwaltungsgericht bewusst, dass die
massgebenden Ereignisse bereits sehr lange zurückliegen, sodass Erinnerungslücken und
Inkonsistenzen zu erwarten sind. Zudem konnte sich das Bundesverwaltungsgericht
anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 4. April 2017 einen persönlichen Eindruck von
der Beschwerdeführerin und ihrem Ex-Ehemann verschaffen. Die Beschwerdeführerin war
nach Überzeugung des Gerichts im Wesentlichen bemüht, den Verlauf ihrer Ehe ehrlich zu
schildern. Sie zeigte authentisch scheinende Emotionen bei der Schilderung der Vorgänge,
insbesondere wenn es um ihre Tochter ging, und konnte sich an Einzelheiten erinnern, die
auf tatsächlich Erlebtes hindeuten. Die Ungereimtheiten in Bezug auf frühere Aussagen
scheinen weniger von Bedeutung zu sein. Sie könnten auf Verständigungsprobleme mit
ihrem damaligen Rechtsvertreter zurückzuführen sein - das Bundesverwaltungsgericht
selbst musste die Erfahrung machen, dass die Aussagen der Beschwerdeführerin teilweise
schwer verständlich waren - sowie auf die wohl kulturell bedingte Tendenz, Konflikte
gegenüber Dritten sprachlich abzumildern. Die Einschätzung des
Bundesverwaltungsgerichts, dass die Beschwerdeführerin als Person grundsätzlich
glaubwürdig ist, wird nicht zuletzt durch entsprechende Äusserungen von Dritten aus dem
persönlichen Umfeld des Ex-Ehemannes gestützt.



E. 12.3
Der Ex-Ehemann machte im Verlauf des Verfahrens einen zwiespältigen Eindruck.
Zunächst initiierte er mit seinem Schreiben an die Vorinstanz vom 15. Mai 2007 das
gesamte Verfahren. Dass er dabei im Affekt handelte, wie er später behauptete, erscheint
zweifelhaft. Dagegen spricht, dass er am 10. September 2007 und 1. Oktober 2008 bei der
Vorinstanz nachhakte und parallel dazu zunächst im Eheschutzverfahren und später im
Ehescheidungsverfahren schwere Vorwürfe gegen die Beschwerdeführerin erhob. Nach
dem rechtskräftigen Abschluss des Eheschutzverfahrens gelangte er gar am 7. November
2008 mit einem Schreiben an den Eheschutzrichter, dem er vorwarf, mit seinem Urteil
unabsichtlich den wahren Zielen der Beschwerdeführerin gedient zu haben. Die Vorwürfe
des Ex-Ehemannes an die Adresse der Beschwerdeführerin (Nachzug der Tochter ohne
seinen Willen, Zweckentfremdung seines Lohnkontos für den Lebensunterhalt ihrer
Tochter, Verheimlichung ihres Vermögens, fehlende Arbeitsmoral) können dabei nicht
nachvollzogen werden: Das Familiennachzugsgesuch trägt zweifellos die Unterschrift des
Ex-Ehemannes, die Steuerklärungen mit den Vermögensangaben der Beschwerdeführerin
wurden von ihm regelmässig unterzeichnet und die der Beschwerdeführerin vorgehaltenen
Bezüge vom Lohnkonto weisen angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass der
Ex-Ehemann die gesamten Finanzen der ehelichen Gemeinschaft der Beschwerdeführerin
überliess, mit durchschnittlich etwas weniger als 800 Franken pro Monat keine
Auffälligkeiten auf. Auch der Vorwurf der mangelhaften Arbeitsmoral erscheint angesichts
der Art und Weise, wie sich die Beschwerdeführerin nach der Trennung vom Ehemann eine
wirtschaftliche Grundlage schuf, nicht als überzeugend. Das Bundesverwaltungsgericht
geht dabei nicht davon aus, dass der Ex-Ehemann bewusst die Unwahrheit sagte. Es scheint
sich vielmehr so zu verhalten, wie die Beschwerdeführerin anlässlich ihrer Einvernahme
vorbrachte, nämlich dass er dazu neigt, sich seine eigene Wirklichkeit zu konstruieren, die
nicht immer der Realität entspricht.

E. 12.4
Dieser Eindruck wird durch das Aussageverhalten des Ex-Ehemannes bei seiner
Einvernahme vom 4. April 2017 gestützt. Dort machte er geltend, die Beschwerdeführerin
habe ihm im April 2007 völlig überraschend eröffnet, dass sie sich von ihm trennen wolle.
Diese Ereignisse liegen zwar zehn Jahre zurück. Angesichts ihrer Bedeutung ist es dennoch
unverständlich, dass sich der Ex-Ehemann weder erinnern konnte, was ihm die
Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Trennungsentscheids sagte, noch daran, ob
diesem Ereignis irgendwelche Auseinandersetzungen mit der Beschwerdeführerin
namentlich auch in Bezug auf seine Stieftochter vorangingen. Trotz mehrfachem, teilweise
schon suggestivem Nachfragen blieb der Ex-Ehemann dabei, dass er keine Erinnerung an
irgendwelche besonderen Vorfälle habe. In auffälligem Kontrast dazu konnte er über völlig
Nebensächliches berichten, nämlich das Plakat einer Frauenorganisation, das ihm damals
aufgefallen sei und das ihm Anlass gegeben habe, sich zu fragen, ob die
Beschwerdeführerin wohl von diesen Kreisen beeinflusst worden sei. Sein Verhalten wird
nicht dadurch verständlicher, dass er mit Schreiben vom 13. Juni 2017 an das
Bundesverwaltungsgericht gelangte und im Sinne einer Ergänzung des Protokolls knapp
und ohne nähere Begründung genau den Zwischenfall schilderte, an den er sich während
der Einvernahme absolut nicht erinnern konnte. Ansonsten bezeichnete der Ex-Ehemann
seine Ehe als durchschnittlich. Er gab zu erkennen, dass es Konfliktfelder gab und er sich
eine glückliche Ehe anders vorstelle. Konkrete und nachvollziehbare Gründe konnte er



jedoch keine nennen. Alles was er vorbrachte war eine gewisse, nicht weiter reflektierte
Unzufriedenheit mit dem Verhalten der Stieftochter und der Beschwerdeführerin sowie eine
Meinungsverschiedenheit darüber, wie die Versicherungssumme zu verwenden sei, die ihm
ausbezahlt wurde. Als erwiesen kann immerhin gelten, dass der Ex-Ehemann von der
Entwicklung der ehelichen Beziehung nach der erleichterten Einbürgerung überrascht
wurde. Nichts anderes behauptet die Beschwerdeführerin für sich.

E. 12.5
Hinzu tritt ein Weiteres: Der Ex-Ehemann bekräftige anlässlich seiner Einvernahme vom 4.
April 2017, was er bereits bei anderer Gelegenheit einräumte, nämlich dass er sich weder
um die Finanzen der ehelichen Gemeinschaft noch um den Haushalt gekümmert habe.
Beides überliess er eingestandenermassen aus Bequemlichkeit oder mangels Interesse der
Beschwerdeführerin. Nach ihren glaubhaften Aussagen kümmerte sich die
Beschwerdeführerin auch um andere Belange der ehelichen Gemeinschaft. So gab sie
beispielsweise beträchtliche Beträge aus ihrem in die Ehe eingebrachten Vermögen für
gemeinsame Bedürfnisse der Ehegatten aus und war dafür besorgt, dass der Ex-Ehemann
stets angemessen gekleidet zur Arbeit ging. Der Sohn des Ex-Ehemannes bestätigt dies in
seiner schriftlichen Erklärung. Die Beschwerdeführerin habe seinem Vater in allen
lebenspraktischen Bereichen geholfen, die dieser erfahrungsgemäss vernachlässigt habe.
Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich anlässlich der Instruktionsverhandlung davon
überzeugen, dass die Sorge der Beschwerdeführerin um das äussere Erscheinungsbild des
Ex-Ehemannes durchaus echt und auch berechtigt war. Gestützt auf diese
Sachverhaltselemente und in Berücksichtigung des persönlichen Werdegangs geht das
Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass der Ex-Ehemann eine intelligente, vielseitig
interessierte aber letztliche wenig lebenspraktische Person ist, die viele Lebensbereiche der
Beschwerdeführerin zur Erledigung überliess, gleichzeitig jedoch in der unbegründeten
Vorstellung gefangen war, dass sie ausgenützt wird.

E. 12.6
Die Persönlichkeit des Ex-Ehemannes wird ferner davon geprägt, dass er seit Jahren an
einer bipolaren affektiven Störung leidet. Nach übereinstimmender Darstellung seiner selbst
und seines behandelnden Psychiaters war der Ex-Ehemann zwar in den Jahren nach dem
Eheschluss in einem stabilen psychischen Gleichgewicht gewesen, nachdem er zuvor - wie
die Beschwerdeführerin berichtet - einige heftige Krisen durchlebt hatte. Gleichwohl habe
es kleinere Schwankungen gegeben. Der Ex-Ehemann berichtete in seiner Einvernahme
vom 4. April 2017 von fehlender Stressresistenz und räumte ein, dass er ab und zu durchaus
auch aggressiv geworden sei. Dass die Erkrankung des Ex-Ehemannes ursächlich für die
häuslichen Spannungen gewesen war, wie von der Beschwerdeführerin behauptet wird,
erscheint in Anbetracht der Aussagen des Ex-Ehemannes und seines behandelnden
Psychiaters nicht als gesichert. Auszuschliessen ist das jedoch nicht.

E. 12.7
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind weitere Besonderheiten der Streitsache
hervorzuheben. Die Beschwerdeführerin stammt aus der chinesischen Mittelschicht, ist wie
auch ihr Ex-Ehemann gebildet und verfügte zum Zeitpunkt des Eheschlusses über nicht
geringe finanzielle Mittel. Der Altersunterschied zwischen den Beschwerdeführerin und
ihrem Ex-Ehemann hält sich in Grenzen, und die Beschwerdeführerin war, soweit bekannt,
zu Ausbildungszwecken in der Schweiz und nicht von einer Wegweisung betroffen. Für das



Bundesverwaltungsgericht steht zweifelsfrei fest, dass die Ehe der Beschwerdeführerin echt
war und nicht bezweckte, ausländerrechtliche Bestimmungen zu umgehen. Den Aussagen
der direkt Beteiligten und von Drittpersonen kann ferner entnommen werden, dass sie auch
tatsächlich gelebt wurde. Wie jedes Jahr feierten die Ehegatten zusammen mit ihren
Kindern auch nach der erleichterten Einbürgerung der Beschwerdeführerin das
Weihnachtsfest 2006 bzw. den Jahreswechsel 2006/2007 gemeinsam, diesmal zusammen
mit einer zu Besuch weilenden Bekannten des Ex-Ehemannes, und es wurden Pläne
geschmiedet für einen Gegenbesuch im nächsten Sommer. Nach der im Mai 2007
vollzogenen Trennung der Ehegatten fanden schliesslich nachgewiesenermassen Gespräche
der Beschwerdeführerin mit dem behandelnden Psychiater des Ex-Ehemannes statt, in
denen Möglichkeiten für eine Rettung der Ehe sondiert wurden. Schliesslich ist die
Beschwerdeführerin nach dem Scheitern ihrer Ehe mit dem Ex-Ehemann keine neue
eheliche Beziehung eigegangen. In ihrer Gesamtheit unterscheiden diese Elemente die
vorliegende Streitsache von typischen Nichtigkeitskonstellationen, mit denen sich die
Behörden gewöhnlich zu befassen haben.

E. 13.1
Zusammenfassend ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Einerseits besteht aufgrund des
Zeitablaufs eine natürliche Vermutung, dass die Ehe der Beschwerdeführerin zum
Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung bzw. Erklärung zum Zustand der ehelichen
Gemeinschaft nicht mehr intakt war und die Beschwerdeführerin diesen Umstand
verschwieg. Zwar beteuern die Beschwerdeführerin und ihr Ex-Ehemann, dass die
Entwicklung, die zum Zerbrechen der ehelichen Beziehung geführt habe, erst nach der
erleichterten Einbürgerung eingesetzt habe. Allerdings bestehen diverse Ungereimtheiten in
Detailfragen. Andererseits ist angemessen zu berücksichtigen, dass die Ereignisse bereits
länger als zehn Jahre zurückliegen, die Beschwerdeführerin in der Einvernahme einen
integren Eindruck hinterlassen hat und dem Ex-Ehemann aufgrund seiner Persönlichkeit
durchaus zuzutrauen ist, dass er sich in der von der Beschwerdeführerin beschriebenen
Weise irrational und nicht voraussehbar verhielt. Abgerundet wird dieses Bild durch die für
Nichtigkeitskonstellationen eher untypischen Begleitumstände.

E. 13.2
Gesamthaft gesehen erscheint es trotz gewisser Zweifel am behaupteten Ablauf der
Ereignisse nicht als unplausibel, dass eine unterschwellig bestehende Unzufriedenheit des
Ex-Ehemannes mit der ehelichen Situation erst nach der erleichterten Einbürgerung der
Beschwerdeführerin eskalierte und die Beschwerdeführerin zum massgebenden Zeitpunkt
der erleichterten Einbürgerung bzw. der gemeinsamen Erklärung zum Zustand der Ehe in
guten Treuen noch von einer intakten und stabilen ehelichen Gemeinschaft ausgehen
konnte. Ob die Ehe zu diesem Zeitpunkt tatsächlich intakt war oder nicht, kann dabei offen
gelassen werden. So oder anders ist es der Beschwerdeführerin gelungen, die zu ihren
Lasten sprechende natürliche Vermutung zu erschüttern. Somit ist der Nachweis nicht
erbracht worden, dass die Beschwerdeführerin ihre Einbürgerung im Sinne von Art. 41 Abs.
1 BüG durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen zum Zustand der
Ehe erschlichen hat. Nachdem nicht ersichtlich ist, wie die noch bestehenden Zweifel
ausgeräumt werden könnten, erübrigen sich weitere Beweismassnahmen, und es ist
entsprechend der Beweislastverteilung festzustellen, dass die Voraussetzungen des Art. 41
Abs. 1 BüG für eine Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht erfüllt sind.
Indem die angefochtene Verfügung vom Gegenteil ausgeht, verletzt sie Bundesrecht (Art.



49 Bst. a VwVG). Sie ist in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben.

E. 14
Für dieses Verfahren sind keine Kosten aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG),
und es ist der Beschwerdeführerin zu Lasten der Vorinstanz für die ihr erwachsenen
notwendigen Kosten eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64
Abs. 1 VwVG). Diese ist unter Berücksichtigung des aktenkundigen Aufwands und in
Anwendung von Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr.
4'000.- festzusetzen (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


